
In jeder Gemeinde Öster-
reichs gibt es ortspolizeili-
che Verordnungen (oV). 

Während in Ischgl das Tra-
gen von Hartschalenschuh-
en, Skiern und Skistöcken 
im Winter während der 
Nachstunden verboten ist, 
darf man in den Seeanlagen 
von Bregenz keine Notdurft 
verrichten. In der Gemeinde 
Au im Bregenzerwald ist 
Stellungspflichtigen der 
Brauch des „Aushängens 
von Hähnen und Hennen an 
Kirchen, Häusern oder Ge-
bäuden“ verboten. In der 
Gemeinde Zwischenwasser 
ist das Beschädigen von ge-
meindeeigenen Baulichkei-
ten und Spielgeräten in einer 
oV verboten. Alle Zuwider-
handlungen gegen diese oV 
begründen eine Verwal-
tungsübertretung.  

 
Rechtsgrundlage für eine 

oV ist nur die Bundesverfas-
sung (B-VG). In Art 118 
Abs. 6 B-VG wird den Ge-
meinden das Recht zuge-
sprochen, zur Abwehr und 
Beseitigung bestehender 
oder drohender Missstände, 
die das örtliche Gemein-
schaftsleben stören, entspre-
chende oV zu erlassen. Ob-
wohl das Recht zur Erlas-
sung einer oV direkt der 
Verfassung entspringt, wie-
derholen alle von den Lan-
desgesetzgebern kundge-
machten Gemeinde- und 
Stadtordnungen diesen Ver-
fassungstext wortident. Un-
geachtet dessen bleibt die 
Bundesverfassung und nicht 
das Landesgesetz die Rechts-
grundlage für eine oV, da 
der Landesgesetzgeber in 
dieses verfassungsunmittel-
bare Recht der Gemeinden 
gar nicht regulierend ein-
greifen kann. Da oV kein 
bereits bestehendes Gesetz 

durch eine Verwaltungs-
behörde präzisieren, sind sie 
keine Durchführungsverord-
nungen nach Art 18 Abs. 2 
B-VG, sondern gesetzeser-
gänzende und gesetzesver-
tretende Verordnungen, die 
im Stufenbau der Rechtsord-
nung auf Ebene der Bundes- 
und Landesgesetze stehen.  

 
Regelungsinhalt einer oV 

können Sachverhalte sein, 
die im eigenen Wirkungsbe-
reich einer Gemeinde nach 
Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG 
liegen, den Zweck der Ab-
wehr oder der Beseitigung 
störender Missstände für das 
örtliche Gemeinschaftsleben 
verfolgen und nicht schon 
anderweitig vom Bundes- 
und Landesgesetzgeber ge-
regelt worden sind.  

Klassisch sind etwa die 
Hunde leinenpflicht oder das 
Gebot der Entsorgung von 
Hundekot. OV dürfen aber 
nicht gegen Landes- und 
Bundesgesetze verstoßen. 
Den wichtigsten Einfluss, 
den der Bundesgesetzeber 
und der Landesgesetzgeber 
auf die Erlassung von oV 
nehmen können, ist, dass sie 
verpönte Verhaltensweisen 
entsprechend der Kompe-

tenzverteilung in der Bun-
desverfassung selbst in ei-
nem Gesetz regeln. Sowohl 
der Bundesgesetzeber, als 
auch der Landesgesetzgeber 
können daher den Anwen-
dungsbereich von oV für die 
Gemeinden erweitern oder 
reduzieren.  

Auf Grund des tendenzi-
ell immer dichter werdenden 
Bundes- und Landesrechts 
kommt es in der Praxis zu-
nehmend zur Reduktion. Ei-
ne Gemeinde, die eine oV 
erlässt, ist demnach zwar 
nicht formell, aber doch ma-
teriell bzw. faktisch ein „Ge-
setzgeber“ für jene Sachver-
halte, die der Bundes- oder 
der Landesgesetzgeber nicht 
örtlich als gemeindeüber-
greifend zu regeln erachtete. 
Das ist insbesondere dann 
der Fall, wenn Missstände 
nur in einzelnen Gemeinden 
auftreten.  

Eine ausreichende Deter-
minierung der oV ist durch 
den beschlossenen Text si-
cherzustellen, zumal es sich 
dabei um Verwaltungsüber-
tretungen handelt, die den-
selben Prüfungen wie Ge-
setze standhalten müssen. 
Der Regelungsinhalt der oV 
muss sachlich gerechtfertigt, 

zur Zweckerreichung dien-
lich und zuletzt verhältnis-
mäßig sein. An den Ein-
gangsbeispielen gemessen, 
wäre eine oV über das Tra-
gen von „lärmenden“ Ski-
schuhen und Skiern in engen 
Gassen mit einer entspre-
chenden Verletzungsgefahr 
in Gemeinden ohne Skilifte 
oder baulicher Beengtheit 
wohl kaum zu argumentie-
ren.  

Das Verrichten der Not-
durft ist von den Landesge-
setzen üblicherweise bereits 
als Anstandsverletzung unter 
Strafe gestellt, wofür aber 
eine öffentliche Begehung 
nötig ist (ab circa 10 Perso-
nen). Wenn Bregenz seine 
Seeanlagen auch vom Miss-
stand der nicht öffentlich 
wahrnehmbaren Notdurft 
schützen möchte, so mag der 
Gemeinde dieses Recht zu-
gestanden werden.  

Gleiches gilt für die Vor-
arlberger Gemeinden Au 
und Schoppernau, die sich 
mit einer oV gegen den nur 
dort vorkommenden Brauch 
des „Aushängens von Häh-
nen und Hennen“ wappnen 
wollten. In der Osternacht 
versuchen „Musterungsbur-
schen“, also stellungspflich-
tige junge Männer des je-
weiligen Jahres, Geflügel 
aus den frei zugänglichen 
Gärten der Nachbarschaft 
für ein paar Stunden mitzu-
nehmen und in Kästen an 
Kirchen oder vor den Häu-
sern gleichaltriger Mädchen 
„auszuhängen“, also hin zu 
stellen.  

Da die Tiere nicht ge-
quält werden, greifen weder 
das Strafgesetzbuch, noch 
das Tierschutzgesetz. Recht-
lich nicht möglich ist das 
Verbot der Sachbeschädi-
gung an gemeindeeigenen 
Baulichkeiten in einer oV.  
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Städtische Sicherheitswache Bad Ischl: Gemeindewachkörper 
gibt es derzeit in rund 40 österreichischen Gemeinden in  
allen Bundesländern außer Wien und dem Burgenland 

Ortspolizeiliche Verordnungen 
 
Bei der Vollziehung von ortspolizeilichen Verordnungen stellen sich für Gemeindebedienstete, aber 

auch für Beamte der Bundespolizei und von Gemeindewachkörpern vielseitige Rechtsfragen.



Die Beschädigung frem-
den Eigentums ist vom Bun-
desgesetzgeber bereits ab -
schließend im Strafrecht (§ 
125 ff StGB) geregelt wor-
den; für eine fahrlässige Be-
gehung sieht der Bundesge-
setzgeber überdies keinen 
Spielraum vor. Somit ist 
auch die zum Teil geführte 
rechtliche Diskussion, ob ei-
ne Gemeinde in einer oV 
nicht zumindest fahrlässige 
Sachbeschädigungen zu 
Verwaltungsübertretungen 
erklären könnte, eindeutig 
zu verneinen. 

 
Geltungsbereich. Beim 

räumlichen und zeitlichen 
Geltungsbereich ist die Ge-
meinde auf ihr eigenes (al-
lenfalls nur teilweises) Ge-
meindegebiet beschränkt. 
Wortidente oV von Nach-
bargemeinden sind zulässig. 
Zeitlich darf eine Gemeinde 
eine oV (mit Erklärung zur 
Verwaltungsübertretung) 
nicht rückdatieren, da rück-
wirkende Strafnormen un-
zulässig sind. Bei der Kund-
machung genügt die ortsüb-
liche Kundmachung, die üb-
licherweise im Anschlag an 
der Amtstafel besteht. Man-
che Gemeindeordnungen se-
hen zudem die Kundma-
chung und Evidenthaltung 
im Internet auf der Gemein-
dehomepage vor, da oV we-
der im Rechtsinformations -
sys  tem eingepflegt, noch 
durch Zeichen ständig sicht-
bar kundgemacht sind. Es 
empfiehlt sich für die Ge-
meinde dennoch, durch ent-
sprechende Zeichen (zum 
Beispiel Hinweistafeln) sol-
che oV den Normunterwor-
fenen zur Kenntnis zu brin-
gen. Der Vollzug einer oV 
ist für die polizeiliche Praxis 
besonders bedeutend. Die in 
der jeweiligen Gemeinde 
wohnhaften Bürgerinnen 
und Bürger wissen zumeist 
um das Bestehen der oV und 
erwarten sich daher nicht 
nur ein entsprechendes Ein-
schreiten, sondern auch die 
Beendigung des strafbaren 

Fehlverhaltens und entspre-
chende Anzeigen.  

Zuständig für den Voll-
zug einer oV sind in ers ter 
Linie die eigenen Organe je-
ner Gemeinde, die die oV 
erlassen hat. Das sind neben 
dem Bürgermeis ter vor al-
lem die Bediensteten der 
Gemeinde. Diesen kommen 
aber nur die sogenannten 
„Jedermannsrechte“ zu, im 
Wesentlichen also das Recht 
zur Anzeigeerstattung an die 
Strafbehörde. Nicht in Be-
tracht kommen für Gemein-
deorgane hingegen die 
Zwangsbefugnisse des 
VStG, obgleich diese not-
wendig wären, wenn eine 
Person, die die Regelungen 
der oV übertritt, den Ge-
meindeorganen nicht be-
kannt ist (z.B. Identitätsfest-
stellung). Das Bestehen ei-
ner „schlichten Gemeinde-
wache“ reicht dafür eben-
falls nicht aus, weil deren 
Angehörige nach der Ver-
fassung – anders als Beamte 
eines Gemeindewachkörpers 
– nicht zu Zwangsmaßnah-
men nach dem VStG er-
mächtigt werden können. 
Gleiches gilt, wenn Gemein-
den private Sicherheitsdiens -
te beschäftigten: Diese kön-
nen letztlich nur optisch 
präventiv in Erscheinung 
treten, aber keine Handlun-
gen erzwingen. Diesem fak-
tischen Vollzugsproblem 
können nur jene Gemeinden 
begegnen, die sich einen ei-
genen Gemeindewachkörper 
leis ten.  

 
Gemeindewachkörper be-

stehen derzeit in rund 40 
österreichischen Gemeinden 
in allen Bundesländern 
außer Wien und dem Bur-
genland Gemeindewachkör-
per. Deren Angehörige kön-
nen ad personam von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, 
nach Antrag durch die Ge-
meinde, zur Handhabung 
des VStG ermächtigt wer-
den. Damit steht ihnen beim 
Verstoß gegen eine oV im 
eigenen Gemeindegebiet 

insbesondere das Recht zur 
zwangsweisen Identitätsfest-
stellung sowie zur Festnah-
me beim Verharren in der 
strafbaren Handlung zu.  

Möglich ist, dass der 
Landesgesetzgeber besonde-
re Aufsichtsorgane einführt, 
die auch eine oV mit 
Zwangsmaßnahmen voll-
ziehbar machen würden. In 
der Praxis ist dies jedoch 
noch nicht geschehen. 

 
Fremde Gemeindewach-

körper. Der Vollzug von oV 
durch Angehörige fremder 
Gemeindewachkörper inner-
halb des Sprengels der er-
mächtigenden Bezirkshaupt-
mannschaft ist eine aufkom-
mende Forderung im Rah-
men von Kooperationspro-
jekten zwischen Gemeinden. 
Betrachtet man den reinen 
Wortlaut des Art. 118a Abs. 
2 B-VG („… im selben Um-
fang mitzuwirken wie die 
übrigen Organe des öffentli-
chen Sicherheits dienstes“), 
könnte man dies bejahen.  

Dies Ansicht lässt aller-
dings den Ausschussbericht 
der Ursprungsfassung des 
heutigen Art. 118a Abs. 2 B-
VG außer Acht. Der Verfas-
sungsgesetzgeber wollte die 
Tätigkeiten der Angehörigen 
von Gemeindewachkörpern 
auf das eigene Gemeindege-
biet beschränkt wissen. An-
gehörige eines Gemeinde-
wachkörpers hätten sich bei 
der Vorführung eines Fest-
genommenen vor die Behör-
de dann der Bundesgendar-
merie zu bedienen, wenn 
diese Behörde ihren Sitz 
außerhalb der Gemeinde 
hätte (vgl. AB 241 BlgNr 18 
GP 2).  

Ein weiterer Punkt: Wür-
de man nämlich bejahen, 
dass ein Gemeindewachkör-
per im gesamten Sprengel 
der ermächtigenden Bezirks-
hauptmannschaft zuständig 
wäre, so wäre dies kein 
„Dürfen“, sondern ein „Müs-
sen“. Der Hoheitsverwaltung 
ist es nämlich fremd, dass 
sich ein Organ seine dienstli-

chen Tätigkeiten nach eige-
nem Ermessen aussuchen 
kann. Wenn ein Organ 
tatsächlich zuständig ist, 
müsste es aus eigenem für 
alle oV im gesamten Spren-
gel seiner Bezirkshaupt-
mannschaft tätig werden – 
auch in fremden Gemeinden 
und ohne Kostenersatz. Ein 
solcher Schluss kann weder 
im Sinne der den Gemeinde-
wachkörper unterhaltenden 
Gemeinde sein, noch dem 
Verfassungsgesetzgeber un-
terstellt werden.  

Unzuständig für die Voll-
ziehung einer oV sind in je-
dem Fall die Organe der 
Bundespolizei. Die Bundes-
polizei darf bei der Verlet-
zung einer oV nicht ein-
schreiten und ihr kommen 
keinerlei Befugnisse nach 
dem VStG zu. Nur weil ein 
Fehlverhalten eine Verwal-
tungsübertretung darstellt, 
hat die Bundespolizei noch 
keine automatischen Mitwir-
kungspflichten. Diese sind 
streng an § 25 Abs 1 VStG 
zu messen: Mitwirkungs-
pflichten müssen im jeweili-
gen Materiengesetz veran-
kert sein.  In der Praxis wird 
ein effektiver Vollzug von 
oV üblicher Weise dadurch 
gewährleistet sein, dass auf 
Grund der Personalkenntnis 
in kleineren Gemeinden eine 
Übertreterin oder ein Über-
treter nicht anonym bleibt. 
Dadurch sind Anzeigen an 
die Strafbehörde möglich. 
Zudem wird beim öffentli-
chen Zuwiderhandeln gegen 
eine unter Strafe stehende 
Verwaltungsnorm im Gefü-
ge einer Gemeinde durch-
wegs eine „soziale Ächtung“ 
erzeugt, die selbstregulie-
rend wirken kann.      

Mario Breuß  
 
Eine ausführliche Fas-

sung dieses Beitrages ist un-
ter dem Titel „Ortspolizeili-
che Verordnungen und ihre 
Relevanz für die Bundespoli-
zei“ in Ausgabe 1/2023 des 
SIAK-Journals (S. 41 ff.) er-
schienen.
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